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Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
Ordentliches Verwaltungsverfahren (https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/d299.html) 

Ordentliches Verwaltungsverfahren 

Einsprache, Rekurs, Verwaltungsbeschwerde und 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

Für ein Verwaltungsverfahren muss eine beschwerdefähige Verfügung vorliegen. Liegt keine solche Verfügung vor, 

muss diese erst verlangt werden (vgl. auf Bundesebene Art. 25a VwVG). Sie können die für Ihren Fall zuständige 

Behörde ersuchen, eine Verfügung zu Ihrer Situation zu treffen. 

Verfahren und Rechtsmittel unterscheiden sich je nach Behörde, Rechtsgebiet und Gemeinwesen. Ausserdem sind 

Fristen und Formvorschriften zu beachten. Die Rechtsberatungsstellen im jeweiligen Kanton können dazu Auskunft 

geben. Sie können Sie auch darüber beraten, welches Verfahren Sie anstreben können, wenn die Behörde einen Sie 

betreffenden Entscheid verweigert oder ungerechtfertigt verzögert. 

Eine allfällige Genugtuungszahlung muss auf dem Weg der Staatshaftungsklage eingefordert werden. 


